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dasselbe zweisselich / so solle der jenige / welcher den Faun / vnd Frid
zu machen / vnd m erkalten <ek„wia /machen / vnd zu erhalten schuldig / selbiger Felber / vnd andererBE / so auffjeder Seichen ein Schuech vom Faun stehen / vnd
wachsen / sichzu gebrauchenhaben . Greifst er aber weiter darumben/
Me er sich mit deme / welchem das Hoch gehört / der Gebühr nach

§. ii.
. . ^ emer ern Gerred machen / oder Dorn / vnd dergleichen auff
seinemGrund außbrennenwill/ vnd thuet das zu einer solchen Zeit /
bey welcher ein Gefahr zu besorgen / vnd dardurch dem Nachbahrn

Zind/

Gründ/vnd Güter Anmarchung Halber/Stritt/
vnd Irrung entstehen/deren sie sich selbst nicht
vergleichen könten/ sollen sie solchesan die ordent¬
liche Obrigkeit bringen / welche darausstaugli--
che commiLnen/aussderPartheyen selbstVer-

-
gleich-vnd Benennung/ oderex osticio , verord¬nen/mit der Austlag / daß sie an dem strittigenOrth den Augenschein

emuehmen / die lntcrellirte mit ihren NothdurOen / vnd Zcuqen-
schajstm anhören / vnd entwedersie in der Güte vergleichen / oderaberm deren Entstehung/den aigentlichenBesirndtderSachen/neben
Emschlussung alles dessen / so fUrkommen/ schrifftlich berichten sollen.Vnd wann sich darauß so viel befindet / daß darüber rechtlicke Ent¬

halt, furnehmen ; im Fall es aber mit der Erkantnuß noch einen An¬
stand haben müste/gehörige Verordnung thun / wessen sich entzwi-
ichen ein-vnd andererzuverhalten/vnd woGcsahrzu besorgen/einem/
oder dein andern / oder auch beeden Theilen/ nach Beschassenyeit/dle- ' ' " - - - -

uitscharpffenPöhnMenauss-
G erlegen/



zo Der
erlegen / auch allenthalben in ,
darob seyn / daß die langwürige kroLels , vnd Rechtöführungenver¬
hütet/ vnd abgeschnitten werden.

§. 2 . , .
' .

Zu Abhelffungsolcher Sttittigkeiten/ mögen die Obrigkeitenin
vnlautternSachen/nachBillichkeit/einemTheilnehmen/odergeben/
etwo auch einem TheileineSummaGcltS für das / so dem andern an
Gründten mchrers zugesprochen wird / zuerkennen / auch hierauff

vnd wie es die
g»

zogen /so solle selbiger Grund / fambtder darvonimmittelsauffgeho-
benen Nutzung / dem rechten Aigenthumbcr zuegesprochen werden /
Hätte aber einer solchen ftembden Grund KonL Lcic innen gehabt/
vnd genossen/ister / neben AbttettungdeßGrunds / allein von Zeit
der litis Lontclktion , oder Kriegs Befestigung / so er verlüstigt
wird / die empfangeneNutzung / zu erstattenschuldig.

Die Marchsollennach InhaltBrieffächer Urkundten/wann die

alterLeuth/denendarumben bewust seyn mag/cntfchiedenwerden ; es
käme dann für / vnd wurde in andere Weeg bewisen / daß die alten

§ . 5.

gem Inhaber gelegen/vndgestanden/also sollensiegclassen/vnddar

Zäun / wohl handhaben.
§. 6.

lichaußgrabt/ abhackt / odersonstenvertilgt / der ist dcmbeschwärd-

Rechtsgebührlicherweisen kan / daß ihme dardurch widersahren/zu
erstatten schuldig/ vnd sollen darüber derley gefährliche Hand¬

lungen nach Außweisung Unserer Landgerichts-Ord¬
nung gestrafftwerden.
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